
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

13-7-2 Bundespolizeigesetz (BPolG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (5. August 2009) 
 
 
Das Bundespolizeigesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Beschlusses des Rates 
2008/615/JI vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere 
zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität v. 31. Juli 2009, BGBl. I  
S. 215, mit Wirkung vom 5. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 64  Amtshandlungen von Polizeivollzugsbe-
amten der Länder sowie von Vollzugsbeamten 
anderer Bundesbehörden oder anderer Staaten 
im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei 

(1)-(3) … 
(4) Vollzugsbeamte anderer Staaten mit polizei-

lichen Aufgaben können im Zuständigkeitsbereich 
der Bundespolizei Amtshandlungen vornehmen, 
soweit völkerrechtliche Vereinbarungen dies vor-
sehen. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
durch Vollzugsbeamte anderer Staaten nach Satz 
1 ist nur auf Grund eines völkerrechtlichen Vertra-
ges, der der Mitwirkung der gesetzgebenden Kör-
perschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grund-
gesetzes bedarf, zulässig. Vollzugsbeamte ande-
rer Staaten der Europäischen Union können im 
Einvernehmen mit den zuständigen Stellen des 
anderen Staates nach Maßgabe der für die Bestel-
lung von Hilfspolizeibeamten geltenden Vorschrif-
ten des § 63 Abs. 2 bis 4 mit Aufgaben des Voll-
zugsdienstes in der Bundespolizei betraut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
§ 65  Amtshandlungen von Beamten der Bun-
despolizei im Zuständigkeitsbereich eines 
Landes oder Tätigkeiten in anderen Staaten 

(1) … 
(2) Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei 

dürfen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
tätig werden, soweit völkerrechtliche Vereinbarun-
gen dies vorsehen oder das Bundesministerium 
des Innern im Einvernehmen mit den zuständigen 
Stellen des anderen Staates einer Tätigkeit von 
Beamten der Bundespolizei im Ausland allgemein 
oder im Einzelfall zustimmt. 
 

neu 
 
§ 64  Amtshandlungen von Polizeivollzugsbe-
amten der Länder sowie von Vollzugsbeamten 
anderer Bundesbehörden oder anderer Staaten 
im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei 

(1)-(3) … 
(4) Vollzugsbeamte anderer Staaten mit polizei-

lichen Aufgaben können im Zuständigkeitsbereich 
der Bundespolizei Amtshandlungen vornehmen, 
soweit völkerrechtliche Vereinbarungen oder der 
Beschluss des Rates 2008/615/JI vom 23. Juni 
2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1) dies 
vorsehen. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse 
durch Vollzugsbeamte anderer Staaten nach 
Satz 1 ist nur auf Grund eines völkerrechtlichen 
Vertrages, der der Mitwirkung der gesetzgebenden 
Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des 
Grundgesetzes bedarf oder auf Grund des Be-
schlusses des Rates 2008/615/JI vom 23. Juni 
2008 (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1), zulässig. 
Vollzugsbeamte anderer Staaten der Europäi-
schen Union können im Einvernehmen mit den 
zuständigen Stellen des anderen Staates nach 
Maßgabe der für die Bestellung von Hilfspolizeibe-
amten geltenden Vorschriften des § 63 Abs. 2 
bis 4 mit Aufgaben des Vollzugsdienstes in der 
Bundespolizei betraut werden. 
 
§ 65  Amtshandlungen von Beamten der Bun-
despolizei im Zuständigkeitsbereich eines 
Landes oder Tätigkeiten in anderen Staaten 

(1) (unverändert) 
(2) Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei 

dürfen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
tätig werden, soweit völkerrechtliche Vereinbarun-
gen oder der Beschluss des Rates 2008/615/JI 
vom 23. Juni 2008 (ABl. L 210 vom 6.8.2008, 
S. 1) dies vorsehen oder das Bundesministerium 
des Innern im Einvernehmen mit den zuständigen 
Stellen des anderen Staates einer Tätigkeit von 
 



 

 

    
 

Beamten der Bundespolizei im Ausland allgemein 
oder im Einzelfall zustimmt. 
 

 
 


